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1 Aufgaben und Zielstellungen der Schulentwicklungsplanung 
 
1.1 Aufgaben 
 
Die Schulentwicklungsplanung verfolgt gemäß § 22 Abs. 1 SchulG LSA die Aufgabe, die 
planerischen Grundlagen für die Entwicklung eines regional ausgeglichenen und 
leistungsfähigen Bildungsangebotes und den Planungsrahmen für einen auch langfristig 
zweckentsprechenden Schulbau zu schaffen. Dabei hat sie auch Schulen in freier 
Trägerschaft im Plan darzustellen. 
 
Der Schulentwicklungsplan dient dabei als Steuerungsinstrument und ist gemäß § 22 Abs. 4 
Satz 3 SchulG LSA mindestens alle fünf Jahre zu überprüfen und fortzuschreiben. Seine 
Funktion besteht darin, die schulbezogenen Entscheidungen, die der Stadt Halle (Saale) als 
Schulträger obliegen, inhaltlich vorzubereiten und die Entscheidungsfindung zu unterstützen. 
 
1.2 Zielsetzungen 
 
Aus den gesetzlich abstrakt formulierten Aufgaben lassen sich nachfolgend konkrete 
Zielstellungen für die Schulentwicklungsplanung der Stadt Halle (Saale) stichpunktartig 
benennen: 
 

- die Schaffung eines bedarfsgerechten Bildungsangebots zur Befriedigung der mittel- 
und langfristig prognostizierbaren Nachfrage unter Berücksichtigung 

o der rechtlichen Vorgaben zur Bestandsfähigkeit von Schulen und der 
durchschnittlichen Klassenteiler 

o des Anwahlverhaltens der Sorgeberechtigten bei der Wahl einer 
weiterführenden Schule 

o von Schulen in freier Trägerschaft im Planungsgebiet 
- die Beschulung von Grundschülerinnen und -schülern unter Berücksichtigung 

sicherer Schulwege  
- die Einhaltung des Grundsatzes der wirtschaftlichen und sparsamen 

Mittelbewirtschaftung  
- die wirtschaftliche Auslastung der Raumkapazitäten in den bestehenden 

Schulgebäuden  
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2  Rechtliche Grundlagen, methodisches Vorgehen und 
Planungsgrundlagen 

 
2.1 Rechtliche Grundlagen 
 
Grundlage für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern in der Stadt Halle (Saale) ist 
das Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SchulG LSA) in der derzeit gültigen Fassung. 
 
Grundlage für die Erstellung des Schulentwicklungsplans für die Schuljahre 2019/20 bis 
2023/24 ist die Verordnung zur Schulentwicklungsplanung 2014 in der derzeit gültigen 
Fassung. Diese regelt im § 4 die Bezugsgröße für die Schulentwicklungsplanung zur 
Beurteilung der mittelfristigen Bestandsfähigkeit einer Schule in Form des 
Zügigkeitsrichtwerts (ZR). Der ZR ist der Quotient aus der durchschnittlichen 
Jahrgangsstärke einer Schule und dem Richtwert zur Festlegung der Einzügigkeit. Der 
Zügigkeitsrichtwert bestimmt die Zügigkeit der jeweiligen Schule. 
 
Der Richtwert zur Festlegung der Einzügigkeit beträgt: 
 
 bei  Grundschulen   20 Schülerinnen und Schüler 
  Sekundarschulen  20 Schülerinnen und Schüler 
  Gemeinschaftsschulen 20 Schülerinnen und Schüler 
  Gesamtschulen  25 Schülerinnen und Schüler 
  Gymnasien   25 Schülerinnen und Schüler 
 
Die Regelzügigkeit ist erfüllt: 
  
 bei  Grundschulen      ZR mind. 1 
  Sekundarschulen, Schuljahrgänge 5 ï 10  ZR mind. 2 
  Gemeinschaftsschulen, Schuljahrgänge 5 ï 10 ZR mind. 2 
  Gesamtschulen, Schuljahrgänge 5 ï 10  ZR mind. 4 
  Gymnasien, Schuljahrgänge 5 ï 10   ZR mind. 3 
 
Die Mindestzahl der Jahrgangsstärke in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe 
an Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen, Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs soll 
jeweils 50 betragen. Für Förderschulen gelten in Abhängigkeit des Förderschwerpunktes 
gesonderte Regelungen. 
 
Weitere Rechtsgrundlagen bilden: 
 

- die Verordnung zur Bildung von Anfangsklassen und zur Aufnahme an allgemein 
bildenden Schulen vom 19.03.2014 (inklusive Änderung vom 13.11.2015 (GVBl. LSA 
Nr. 28/2015, S. 568) 

- die Verordnung über die Übergänge zwischen den Schulformen in der Sekundarstufe 
I (Sek I-Üg-VO) vom 01.04.2004 ï letzte berücksichtigte Änderung: §§ 3 und 6 
geändert durch Verordnung vom 07.05.2013 (GVBl. LSA, S. 235) 

- Runderlässe des Ministeriums zur Aufnahme an Grundschulen und weiterführenden 
Schulen 

- Runderlässe des Ministeriums für Bildung zur Unterrichtsorganisation in den 
Schulformen Grund-, Sekundar-, Gemeinschafts- und Gesamtschule sowie 
Gymnasium, Schule des zweiten Bildungsweges und Förderschule. 
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2.2 Methodisches Vorgehen 
 
Das reguläre, methodische Vorgehen der Schulentwicklungsplanung zur Erstellung von 
mittel- und langfristigen Prognosen der Schüler- und Klassenzahlen gestaltet sich 
folgendermaßen: 
 
1. Als Berechnungsgrundlagen werden der Datenbestand aus den 
Schuljahresanfangsstatistiken der Schuljahre 2012/13 bis 2017/18, die Geburtenstatistiken 
des Fachbereichs Einwohnerwesen zur mittelfristigen Prognose und die Daten der 6. 
Regionalisierten Bevölkerungsprognose (RBP) zur langfristigen Prognose herangezogen.1 
Die allgemeine Verwendung der RBP als Grundlage für die langfristige Planung resultiert aus 
dem Kabinettsbeschluss des Landes Sachsen-Anhalt vom 26.06.2016.  
 
2. Anschließend werden die durchschnittlichen, prozentualen Veränderungen in den 
Übergängen der Klassenstufen der angegebenen Schuljahre ermittelt, um mit diesen Werten 
für die kommenden Schuljahre zu prognostizieren. 
 
3. Im nächsten Schritt werden für jede kommunale Schule im Stadtgebiet der Schulformen 
Grund-, Sekundar-, Gemeinschafts- und Gesamtschule sowie Gymnasium Hochrechnungen 
entlang der tatsächlichen Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn erstellt. Dabei werden 
sowohl die ggf. festgelegten Aufnahmekapazitäten als auch die Wanderungstendenzen von 
Schülerinnen und Schülern zwischen den Schulformen durch die herangezogenen 
Übergangsquoten zwischen den Klassenstufen berücksichtigt. Zur Berechnung der 
Klassenanzahl wird ein mathematischer Klassenteiler für Grundschulen in Höhe von 25 und 
für weiterführende Schulen in Höhe von 28 Schülerinnen und Schülern veranschlagt. Für die 
Grundschulen Auenschule und Nietleben wird davon abweichend ein Klassenteiler von 28 
und f¿r die Grundschule ĂRosa Luxemburgñ ein Klassenteiler von 22 veranschlagt. Auf diese 
Weise kann dem durchschnittlichen Klassenteiler der jeweiligen Schule annährend 
Rechnung getragen werden. 
 

3a)  Für die Hochrechnungen der Förderschulen werden bei der Berechnung der 
Schülerzahlen die lineare Trendentwicklung der Schuljahre 2012/13 bis 
2017/18 für die mittelfristige Planung herangezogen und auf die 
Gesamtschülerzahl umgelegt. Die Gesamtschülerzahl wird im Anschluss 
entlang der durchschnittlichen, prozentualen Anteile auf die jeweiligen 
Jahrgangsstufen aufgeteilt. 

3b) Für die Hochrechnungen der Schulen des Zweiten Bildungswegs werden bei 
der Berechnung der Schülerzahlen die lineare Trendentwicklung der 
Schuljahre 2012/13 bis 2017/18 für die mittelfristige Planung, die 
durchschnittliche Schülerzahl aus den vorangegangenen drei Schuljahren für 
die langfristige Planung und die Übergangsquoten zwischen den 
ausgewiesenen Schuljahrgängen berücksichtigt.  

 
4. Zur Prognose des Schülerzuwachses durch Wohnungsbauvorhaben wird in zwei Schritten 
vorgegangen: Zur Ermittlung des kontinuierlichen Schülerzuwachses werden für jede 
Wohnungseinheit (unabhängig von Typ Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus) zwei 
Personen veranschlagt und auf die Gesamtpersonenzahl die Geburtenrate von 1 % 
umgelegt. Die berechnete Anzahl an zusätzlichen Kindern wird jährlich zu den gemeldeten 
Geburtenzahlen addiert. Gleichzeitig wird zur Berechnung des mittelfristigen Schülerzuzugs 
angenommen, dass die veranschlagten 2 Personen bei 50 % der Wohnungseinheiten vom 
Typ Einfamilienhaus und bei 20 % der Wohnungseinheiten vom Typ Mehrfamilienhaus mit 
jeweils einem Kind im Alter zwischen 0 und 9 Jahren zuziehen. Die sich daraus ergebende 
Gesamtschülerzahl wird entsprechend dem Alter auf die Geburtenzahlen oder auf die 
                                                
1
 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt (2016): 6. Regionalisierte Bevölkerungsprognose. URL: 

https://www.statistik.sachsen-anhalt.de/Internet/Home/Auf_einen_Blick/Bevoelkerung-_regionale-Gliederung_/6_-
Regionalisierte-Bevoelkerungsprognose-2014-bis-2030/index.html [03.05.2018]. 
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Klassenstufen im Schuljahr des Zuzugs umgelegt. 
Geklärt werden kann dabei allerdings nicht, 

- ob das Kind aus demselben Stadtteil, aus dem Stadtgebiet Halle (Saale) oder von 
außerhalb zugezogen ist (Ą es wird in jedem Fall ein Zuzug von außerhalb 
angenommen), 

- ob das Kind bereits eine kommunale Grundschule besucht und auf dieser weiterhin 
beschult wird, 

- ob das Kind eine Förderschule oder eine Grundschule in freier Trägerschaft besucht 
- wie alt das zugezogene Kind tatsächlich ist (ggf. älter als neun Jahre). 

Die zugrunde gelegten Wohnungsbauvorhaben entstammen zum einen den abgefragten 
Bebauungsplänen mit Wohnungsbau des Fachbereichs Planen, zum anderen den im 
Internet veröffentlichten Meldungen. Über die Hälfte der Bauvorhaben weist keine Angabe 
zur voraussichtlichen Fertigstellung aus. Hier wird von einer Fertigstellung im Jahr 2020 
ausgegangen, um der Stadt Halle (Saale) einen planerischen Vorsprung zu verschaffen. 
 
5. Zur Ermittlung der Auslastung eines Schulstandortes und des perspektivischen 
Raumbedarfs werden in Anlehnung an die Empfehlungen des Kultusministeriums aus dem 
Jahr 1994 und den Stadtratsbeschluss zur Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der 
Stadt Halle (Saale) für das Schuljahr 2012/13 (Vorlagen-Nr. V/2011/09930, Beschlusspunkt 
2) folgende Raumfaktoren zugrunde gelegt: 

- Grundschulen:    1,2 Unterrichtsräume / Klasse 
- Weiterführende Schulen   1,5 Unterrichtsräume / Klasse 

(inklusive Förderschulen und Schulen des Zweiten Bildungsweges) 
 
6. Ebenfalls werden die in den Beschlüssen vom 24.02.2010 (Vorlagen-Nr. V/2009/08549), 
vom 29.01.2014 (Vorlagen-Nr. V/2013/11910), vom 17.12.2014 (Vorlagen-Nr. 
V/2014/12788), vom 24.02.2016 (Vorlagen-Nr. Vl/2015/01231), vom 16.10.2016 (Vorlagen-
Nr. Vl/2016/02130) festgelegten Aufnahmekapazitäten für weiterführende allgemeinbildende 
Schulen berücksichtigt. 
 
7. Eine gesonderte Berücksichtigung der Schülerschaft mit Migrationshintergrund erfolgt 
nicht. Zwar stellt das Landesschulamt diesbezüglich Daten zur Verfügung, diese bestimmen 
den Migrationshintergrund allerdings anhand des festgestellten Bedarfs an Förderunterricht 
im Fach Deutsch und einer Gesamtbeschulungsdauer im deutschen Schulsystem von 
anderthalb Jahren. Diese Definition weicht von der Arbeitsdefinition des Fachbereichs 
Einwohnerwesen ab2 und lässt eine Verwendung der Daten nicht zu. 
 
2.3 Planungsgrundlagen 
 
Als Planungsgrundlage werden die Geburtenstatistiken des Fachbereichs Einwohnerwesen 
zur mittelfristigen Prognose (bis zum Schuljahr 2023/24) und die Daten der 6. RBP zur 
langfristigen Prognose (bis zum Schuljahr 2031/32) herangezogen. Anhand der vorliegenden 
Geborenenzahlen zeichnet sich eine positive Abweichung zu den Prognosen der 6. RBP ab, 
die vermutlich auf bevölkerungsstrukturelle Faktoren wie z.B. die zahlreichen 
Wohnungsbauvorhaben zurückzuführen ist. Diese weisen in den Schuljahren 2019/20 bis 
2026/27 einen starken Anstieg der Schulanfänger in der ersten Klasse aus, der anschließend 
wieder abnimmt. Die gleiche Entwicklung kann mit einer Verzögerung von vier Schuljahren 
für die Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse angenommen werden (siehe Tabelle 1 
und Abbildung 1). 
  

                                                
2
 Demzufolge liegt ein Migrationshintergrund vor, wenn die Person mindestens eines der nachfolgenden 

Merkmale aufweist: (1) nicht im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit, (2) nicht auf dem Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland geboren und zugewandert seit 01.01.1950, (3) eingebürgert, (4) Kind, von dem 
mindestens ein Elternteil eines der aufgeführten Merkmale erfüllt.  



 

5 

Tabelle 1: Demographische Entwicklung der Schülerinnen und Schüler in der ersten und 
fünften Klasse 

 

 SuS Kl. 1 ohne 
WBV 

SuS Kl. 1 mit 
WBV 

SuS Kl. 5 ohne 
WBV 

SuS Kl. 5 mit 
WBV 

2013/14 1.966 1.966 --- --- 

2014/15 1.992 1.992 --- --- 

2015/16 2.130 2.130 --- --- 

2016/17 2.134 2.134 --- --- 

2017/18 2.160 2.160 1.966 1.966 

2018/19 2.139 2.139 1.992 1.992 

2019/20 2.143 2.171 2.130 2.130 

2020/21 2.175 2.283 2.134 2.134 

2021/22 2.254 2.362 2.160 2.160 

2022/23 2.278 2.395 2.139 2.139 

2023/24 2.300 2.417 2.143 2.171 

2024/25 2.310 2.423 2.175 2.283 

2025/26 2.324 2.425 2.254 2.362 

2026/27 2.331 2.388 2.278 2.395 

2027/28 2.325 2.381 2.300 2.417 

2028/29 2.307 2.360 2.310 2.423 

2029/30 2.286 2.339 2.324 2.425 

2030/31 2.262 2.315 2.331 2.388 

 
 

 

Abbildung 1: Demographische Entwicklung der Schülerinnen und Schüler in der ersten und 
fünften Klasse 
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3 Schulentwicklungsplanung für die Schulform Grundschule 
 

3.1 Grundlegendes zu den Grundschulen 
 

Die Sorgeberechtigten haben in der Stadt Halle (Saale) die Möglichkeit, ihre Kinder eine 
Grundschule in Trägerschaft der Stadt Halle (Saale), eine Grundschule in freier Trägerschaft 
oder im Falle eines diagnostizierten Förderbedarfs eine Förderschule im Primarbereich 
besuchen zu lassen. 
 

Die durchschnittliche Verteilung der eingeschulten Kinder gestaltete sich in den Schuljahren 
2012/13 bis 2017/18 folgendermaßen: 
 

86 % besuchten eine kommunale Grundschule 
  9 % eine Grundschule in freier Trägerschaft und 
  5 % den Primarbereich an einer Förderschule  

 

Unter Berücksichtigung der vorliegenden Geburtenjahrgänge und den Bebauungsplänen mit 
Wohnungsbau wird im Planungszeitraum (Mittelfristplanung) von nachfolgenden 
Einschulungszahlen ausgegangen (siehe Tabelle 2). Demnach steigt im Schuljahr 2023/24 
die voraussichtliche Jahrgangsstärke zur Einschulung um 9,5 % (= 178 SuS) im Vergleich 
zum Schuljahr 2019/20. Dies kann unter Berücksichtigung gleichbleibender 
Aufnahmekapazitäten an Grundschulen in freier Trägerschaft sogar noch um wenige 
Prozentpunkte ansteigen.  
Die Zahl der Einschulungen betrug zum Schuljahr 2017/18 an Grundschulen in freier 
Trägerschaft 210 Schülerinnen und Schüler und in den Primarbereich an Förderschulen für 
Lernbehinderte, Förderschulen mit Ausgleichsklassen und an die Sprachheilschule 43 
Schülerinnen und Schüler. Über die Zahlen der Einschulung in die Unterstufe von 
Förderschulen für Geistigbehinderte können keine Aussagen gemacht werden, da die 
organisatorische Gliederung in Stufen keinen Rückschluss auf einzelne Jahrgänge zulässt. 
 
3.2 Schulangebot und Schülerzahlentwicklung 
 
Die Stadt Halle (Saale) hält im Schuljahr 2019/20 voraussichtlich 33 kommunale 
Grundschulen vor, für die im Rahmen der Schulbezirkssatzung jeweils ein Schulbezirk 
gemäß § 41 SchulG LSA festgelegt ist. Die Gesamtschülerzahl an diesen kommunalen 
Grundschulen zum Schuljahr 2017/18 (Zeitpunkt der Erarbeitung des 
Schulentwicklungsplanes) beträgt 7.674 Schülerinnen und Schüler in 359 Klassen. 
 
Gemäß dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2025 (ISEK) der Stadt Halle (Saale) lässt 
sich das Stadtgebiet in fünf Teilräume untergliedern. Tabelle 2 stellt die Teilräume mit den 
dazugehörigen kommunalen Grundschulen dar. 
 
Anhand dieser Gliederung lässt sich die Entwicklung der Gesamtschülerzahlen nach 
Teilräumen folgendermaßen visualisieren (siehe Abbildung 2). Während die Schülerzahlen 
an kommunalen Grundschulen im Halleschen Norden, Osten und Süden seit dem Schuljahr 
2012/13 relativ konstant bleiben und sich auch prognostisch gleichbleibend entwickeln 
werden, ist in der Inneren Stadt und im Halleschen Westen seit dem Schuljahr 2012/13 ein 
großer Anstieg der Schülerzahlen an kommunalen Grundschulen zu verzeichnen, der sich 
prognostisch erst in den kommenden Schuljahren einpegelt. 
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Tabelle 2:  Gliederung des Stadtgebiets in Teilräume  
 

Gliederung des Stadtgebiets nach ISEK 
 

Zugehörige Grundschule 

Innere Stadt ĂAlbrecht D¿rerñ 
 ĂAm Ludwigsfeldñ 
 Auenschule  
 ĂAugust Hermann Franckeñ  
 Diesterweg 
 ĂGotthold Ephraim Lessingñ 
 Glaucha 
 Johannesschule 
 ĂKarl Friedrich Friesenñ 
 Neumarkt 
 ĂUlrich von Huttenñ 
 Wittekind 

Hallescher Norden Dölau 
 Frohe Zukunft 
 ĂHans Christian Andersenñ 
 Heideschule 
 Kröllwitz 

Hallescher Osten Büschdorf 
 Diemitz/Freiimfelde 
 Kanena/Reideburg 

Hallescher Süden Friedenschule 
 Hanoier Straße 
 Radewell 
 Silberwald 
 Südstadt 

Hallescher Westen Am Heiderand 
 am Kirchteich 
 am Zollrain 
 Kastanienallee 
 LILIEN-Grundschule 
 Nietleben 
 ĂRosa Luxemburg 
 ĂWolfgang Borchertñ 
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Abbildung 2:  Entwicklung der Gesamtschülerzahlen an kommunalen Grundschulen nach 
Teilräumen 

 
3.3 Bestandssicherheit der Schulstandorte 
 
Aus den Vorgaben der Verordnung zur Schulentwicklungsplanung 2014 in der derzeit 
gültigen Fassung ergibt sich zur Beurteilung der Bestandsfähigkeit von kommunalen 
Grundschulen in Halle (Saale) eine Mindestschülerzahl von 80. 
 
Prognostisch unterschreitet diese Grenze die Grundschule Radewell ab dem Schuljahr 
2019/20, während sich die Gesamtschülerzahl der Grundschule Nietleben unter 
Berücksichtigung der geplanten Wohnungsbauvorhaben ab dem Schuljahr 2022/23 der 
Mindestschülerzahl für die Sicherung der Bestandsfähigkeit annähert (siehe Tabelle 3). Alle 
anderen kommunalen Grundschulen werden über den mittelfristigen Planungszeitraum als 
bestandsfähig eingeschätzt. 
 
Tabelle 3:  Schülerzahlentwicklung der Grundschulen Nietleben und Radewell 
 
Schuljahr 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Grundschule 
Nietleben 

111 110 95 100 97 85 85 80 

Grundschule 
Radewell 

83 80 72 68 66 63 65 65 
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3.4 Auslastung der Schulgebäude und Raumbedarfe 
 
Da eine Auslastungsanalyse der vorgehaltenen Schulgebäude für kommunale Grundschulen 
mit Bezug auf das gesamte Stadtgebiet nicht aussagekräftig ist, wird an dieser Stelle direkt 
auf die Teilräume nach ISEK abgestellt. Als Planungsgröße werden 1,2 Unterrichtsräume pro 
Klasse veranschlagt (siehe Tabelle 4). Die Wohnbauvorhaben (Kapitel 9) und die 
Schulbezirksveränderung der Grundschulen Auenschule, Diesterweg und Südstadt im 
Rahmen der Vierten Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für 
die Schuljahre 2014/15 bis 2018/19 (Vorlagen-Nr. VI/2017/02903) sind hier sowie bei der 
Einzelschulbetrachtung (siehe Tabelle 5) berücksichtigt wurden. 
Die Ergebnisse der Teilraumbetrachtung lassen im Planungszeitraum keine weiteren 
Raumbedarfe erkennen. Aussagekräftiger ist allerdings die Einzelschulbetrachtung. Hier ist 
festzustellen, dass f¿r die Grundschulen ĂAugust Hermann Franckeñ, ĂKarl Friedrich Friesenñ 
und ĂUlrich von Huttenñ der Raumfaktor von 1,2 Unterrichtsrªumen pro Klasse bis zum Ende 
des Planungszeitraums nicht vorgehalten werden kann.  
 
Tabelle 4:  Auslastungsanalyse der Schulgebäude für kommunale Grundschulen nach 

Teilräumen 
 

Teilräume 
nach 
ISEK 

Schuljahr 2017/18 Schuljahr 2023/24 

Anzahl  
Klassen 

Anzahl 
nutzbarer 
UR 

Auslas-
tung in 
Prozent 

Anzahl  
Klassen 

Anzahl 
nutzbarer 
UR 

Auslas-
tung in 
Prozent 

Anzahl 
benötigter 
UR 

Innere 
Stadt 

147 224 79,0% 191 242 95,0% 230 

Hallescher 
Norden 

47 69 82,6% 45 73 74,0% 54 

Hallescher 
Osten 

27 39 84,6% 28 41 82,9% 34 

Hallescher 
Süden 

51 65 95,4% 52 85 74,1% 63 

Hallescher 
Westen 

87 126 83,3% 96 136 85,3% 116 

Gesamt 359 523 82,4% 412 577 85,8% 495 
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Tabelle 5:  Auslastungsanalyse der Schulgebäude für kommunale Grundschulen nach 
Einzelschule 

 

Grundschule Schuljahr 2017/18 bis Schuljahr 2023/24 

Anzahl  
Klassen 

Anzahl 
nutzba-
rer UR 

Auslas-
tung in 
Prozent 

Anzahl  
Klas-
sen 

Anzahl 
nutzba-
rer UR 

Auslas-
tung in 
Prozent 

Anzahl 
benötig
-ter UR 

ĂAlbrecht D¿rerñ 10 18 66,7% 12 22 68,2% 15 

Am Heiderand 12 17 88,2% 15 17 105,9% 18 

am Kirchteich 10 13 92,3% 9 19 58,0% 11 

ĂAm Ludwigsfeldñ 12 19 79,0% 16 19 105,3% 20 

am Zollrain 9 17 64,7% 11 143 100,0% 14 

Auenschule 7 11 81,8% 8 18 55,6% 10 

ĂAugust Hermann 
Franckeñ 

12 15 100,0% 14 15 113,3% 17 

Büschdorf 8 9 111,1% 7 11 81,8% 9 

Diemitz/ 
Freiimfelde 

11 16 87,5% 11 16 87,5% 14 

Diesterweg 11 15 93,3% 9 15 73,3% 11 

Dölau 7 8 112,5% 6 8 100,0% 8 

Friedenschule 6 8 100,0% 8 11 90,9% 10 

Frohe Zukunft 10 14 85,7% 8 14 71,4% 10 

Glaucha 3 23 17,4% 19 23 100,0% 23 

ĂGotthold 
Ephraim Lessingñ 

16 20 100,0% 20 27 88,9% 24 

Hanoier Straße 14 19 89,5% 14 21 81,0% 17 

ĂHans Christian 
Andersenñ 

11 16 87,5% 12 20 75,0% 15 

Heideschule 9 16 68,8% 11 16 87,5% 14 

Johannesschule 17 25 84,0% 23 25 112,0% 28 

Kanena/ 
Reideburg 

8 14 71,4% 8 14 71,4% 10 

ĂKarl Friedrich 
Friesenñ 

11 13 107,7% 16 13 153,8% 20 

Kastanienallee 14 22 77,3% 16 22 90,9% 20 

Kröllwitz 10 15 80,0% 8 15 66,7% 10 

LILIEN-
Grundschule 

14 21 81,0% 13 21 76,2% 16 

Neumarkt 20 28 85,7% 19 28 82,1% 23 

Nietleben 5 5 120,0% 4 7 71,4% 5 

Radewell 4 6 83,3% 4 10 50,0% 5 

ĂRosa 
Luxemburgñ 

11 12 116,7% 12 17 88,2% 15 

Silberwald 12 17 88,2% 12 20 75,0% 15 

Südstadt 15 15 120,0% 14 23 73,9% 17 

ĂUlrich von 
Huttenñ 

14 19 89,5% 18 19 115,8% 22 

Wittekind 14 18 94,4% 15 18 100,0% 18 

ĂWolfgang 
Borchertñ 

12 19 79,0% 15 19 94,7% 18 

Gesamt 359 523 82,4% 407 577 84,8% 489 

                                                
3
 Die Reduzierung der Unterrichtsraumanzahl resultiert aus folgenden Annahmen: Zum Schuljahr 2023/24 
werden die Grundschulen am Zollrain und ĂWolfgang Borchertñ bereits am Standort Wolfgang-Borchert-Straße 
40/42 sein. Im dortigen Schulgebäude stehen beiden Schulen insgesamt 33 UR zur Verfügung, da sich der Hort 
ebenfalls im Schulgebäude befindet und dort einige UR ohne Doppelnutzung belegt. Diese 33 UR wurden entlang 
des prozentualen Schüleranteils an der Gesamtschülerzahl und unter Berücksichtigung des Raumfaktors auf 
beide Schulen aufgeteilt.  
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3.5 Zielstellungen und Planungsvorhaben 
 
Planungsansätze ï Grundschule Am Heiderand 
 
Für die Grundschule Am Heiderand ist ohne Berücksichtigung der Wohnungsbauvorhaben 
von einer dauerhaften Gewährleistung des geforderten Raumfaktors von 1,2 auszugehen. 
Eine Realisierung der Wohnungsbauvorhaben würde voraussichtlich zu einer Überlastung 
des Schulgebäudes ab dem Schuljahr 2022/23 führen, da ab dann alternierend 15 bis 16 
Klassen in 17 Unterrichtsräumen unterrichtet werden müssen. 
Als mittelfristiger Planungsansatz kann ein zur Verfügung stehender Raum im Schulgebäude 
zu einem Unterrichtsraum umfunktioniert werden, um zumindest teilweise eine Entlastung zu 
schaffen. Einschränkend kann in Übereinstimmung mit den Erfahrungen der Schulleitung 
davon ausgegangen werden, dass der Großteil der nach Heide-Süd zuziehenden 
Sorgeberechtigten ihre Kinder in eine Grundschule in freier Trägerschaft schicken. 
 
Planungsansätze ï Grundschule ĂAm Ludwigsfeldñ 
 
F¿r die Grundschule ĂAm Ludwigsfeldñ ist ohne Ber¿cksichtigung der 
Wohnungsbauvorhaben von einer dauerhaften Gewährleistung des geforderten Raumfaktors 
von 1,2 auszugehen. Eine Realisierung der Wohnungsbauvorhaben würde voraussichtlich 
für das Schuljahr 2023/24 zu einem zusätzlichen Raumbedarf von einem Unterrichtsraum 
führen. Im Anschluss wird eine erneute Entspannung der Raumsituation prognostiziert. Hier 
empfiehlt sich vorerst eine weitere Beobachtung der Schülerzahlentwicklung. 
 
Planungsansätze ï Grundschule ĂAugust Hermann Franckeñ 
 
F¿r die Grundschule ĂAugust Hermann Franckeñ besteht bereits seit dem Schuljahr 2013/14 
eine überlastete Raumsituation. Der Raumfaktor von 1,2 wurde lediglich zum Schuljahr 
2017/18 erreicht, indem die durchschnittliche Klassenfrequenz von 18 auf 22 Schülerinnen 
und Schüler pro Klasse erhöht wurde. Dies übersteigt die zumutbare Klassengröße von 20 
Schülerinnen und Schülern, die sich bei einem Platzbedarf von 2 m² pro Schülerin und 
Schüler und einer durchschnittlichen Unterrichtsraumgröße von 40 m² ergibt. 
 
Angesichts der prognostischen Schülerzahlentwicklung und unter Berücksichtigung der 
Wohnungsbauvorhaben ist von einer weiteren Verschärfung der Raumsituation und einem 
dauerhaften Unterschreiten des geforderten Raumfaktors auszugehen. Zum Schuljahr 
2023/24 ist die Beschulungsfähigkeit der Schule prognostisch nicht mehr gegeben. 
 
Als mittelfristiger Planungsansatz ist eine befristete Schulbezirksveränderung für die 
Schuljahre 2020/21 bis 2021/22 zu prüfen. Als langfristiger Planungsansatz würde der 
Neubau der Grundschule in der Schimmelstraße für eine voraussichtliche Entlastung ab dem 
Schuljahr 2023/24 sorgen. 
 
Planungsansätze ï Grundschule Büschdorf 
 
Für die Grundschule Büschdorf besteht bereits seit dem Schuljahr 2012/13 eine überlastete 
Raumsituation. Der Raumfaktor von 1,2 wurde lediglich zum Schuljahr 2014/15 erreicht. 
Angesichts der prognostischen Schülerzahlentwicklung und unter Berücksichtigung der 
Wohnungsbauvorhaben ist von einer Verschärfung der Raumsituation und einem 
dauerhaften Unterschreiten des geforderten Raumfaktors auszugehen.  
Zur räumlichen Entlastung des Schulgebäudes muss der Dachgeschossausbau und die 
damit verbundene Erschließung von 2 weiteren Unterrichtsräumen in den Sommerferien 
2019 abgeschlossen werden. 
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Planungsansätze ï Grundschule Dölau 
 
Für die Grundschule Dölau besteht bereits seit dem Schuljahr 2012/13 eine überlastete 
Raumsituation. Der Raumfaktor von 1,2 wurde in den letzten Schuljahren nicht erreicht. 
Sinkende Geburtenzahlen führen prognostisch zu einer Entlastung des Schulgebäudes in 
den Schuljahren 2022/23 bis 2024/25. In diesem Zeitraum wird der Raumfaktor von 1,2 
vorgehalten. Ab dem Schuljahr 2025/26 verschärft sich die Raumsituation prognostisch 
erneut. 3 Unterrichtsräume stehen gegenwärtig nur zeitlich begrenzt zur Verfügung, da diese 
für die Schülerspeisung und den Hort genutzt werden. 
 
Als mittelfristiger Planungsansatz ist eine befristete Schulbezirksveränderung für die 
Schuljahre 2020/21 bis 2021/22 zu prüfen. Als langfristiger Planungsansatz sind bauliche 
Maßnahmen am Standort der Grundschule zu prüfen. 
 
Planungsansätze ï Grundschulen Johannesschule und ĂUlrich von Huttenñ 
 
Für die Grundschule Johannesschule ist ohne Berücksichtigung der Wohnungsbauvorhaben 
von einer dauerhaften Gewährleistung des geforderten Raumfaktors von 1,2 auszugehen. 
Eine Realisierung der Wohnungsbauvorhaben würde voraussichtlich langfristig zu einer 
Überlastung des Schulgebäudes ab dem Schuljahr 2022/23 führen. Um die Raumbedarfe zu 
erfüllen, werden 3 weitere Unterrichtsräume benötigt. 
 
F¿r die Grundschule ĂUlrich von Huttenñ ist von einer rªumlichen ¦berlastung ab dem 
Schuljahr 2019/20 auszugehen, die sich unter Berücksichtigung der Wohnungsbauvorhaben 
im Schulbezirk verschärfen. Um die Raumbedarfe zu erfüllen, werden 2 weitere 
Unterrichtsräume benötigt. 
 
Als mittelfristiger Planungsansatz ist eine befristete Schulbezirksveränderung für die 
Schuljahre 2020/21 bis 2021/22 zu prüfen. Als langfristiger Planungsansatz sind bauliche 
Maßnahmen am Standort der Grundschulen zu prüfen.  
 
Planungsansätze ï Grundschule ĂKarl Friedrich Friesenñ 
 
F¿r die Grundschule ĂKarl Friedrich Friesenñ besteht seit dem Schuljahr 2016/17 eine 
überlastete Raumsituation. Angesichts der prognostischen Schülerzahlentwicklung und unter 
Berücksichtigung der Wohnungsbauvorhaben ist von einer weiteren Verschärfung der 
Raumsituation und einem dauerhaften Unterschreiten des geforderten Raumfaktors 
auszugehen. Zum Schuljahr 2020/21 ist die Beschulungsfähigkeit der Schule prognostisch 
nicht mehr gegeben. 
 
Als mittelfristiger Planungsansatz ist eine befristete Schulbezirksveränderung für die 
Schuljahre 2020/21 bis 2021/22 zu prüfen. Als langfristiger Planungsansatz wird der Neubau 
der Grundschule in der Schimmelstraße für eine voraussichtliche Entlastung ab dem 
Schuljahr 2023/24 sorgen. 
 
Zusammenfassung der Planungsansätze für kommunale Grundschulen 
 
Zusammenfassend lassen sich die Planungsansätze folgendermaßen aufführen (siehe 
Tabelle 6). 
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Tabelle 6:  Zusammenfassung der Planungsansätze für kommunale Grundschulen 
 

Grundschule Mittelfristiger Planungsansatz Langfristiger Planungsansatz 

Am Heiderand Umfunktionierung eines Raumes in 
einen Unterrichtsraum 

--- 

ĂAm Ludwigsfeldñ Beobachtung der Schülerzahl-
entwicklungen  

--- 

ĂAugust Hermann 
Franckeñ 

Prüfung von befristeten 
Schulbezirksveränderungen 

Entlastung über den Neubau einer 
Grundschule in der Innenstadt 

Büschdorf Ausbau des Dachgeschosses zur 
Gewinnung von 2 weiteren UR 

--- 

Dölau Prüfung von befristeten 
Schulbezirksveränderungen 

Prüfung von baulichen 
Maßnahmen zur Entlastung 

Johannesschule --- Prüfung von baulichen 
Maßnahmen zur Entlastung 

ĂKarl Friedrich 
Friesenñ 

Prüfung von befristeten 
Schulbezirksveränderungen 

Entlastung über den Neubau einer 
Grundschule in der Innenstadt 

ĂUlrich von 
Huttenñ 

Prüfung von befristeten 
Schulbezirksveränderungen 

Prüfung von baulichen 
Maßnahmen zur Entlastung 

 
Planungsansatz ï Neubau einer Grundschule in der Innenstadt 
 
Um den zusätzlichen Raumbedarf der Grundschulen ĂAugust Hermann Franckeñ und ĂKarl 
Friedrich Friesenñ langfristig und unter Ber¿cksichtigung faktisch zumutbarer Schulwege zu 
decken, ist der Bau einer neuen Grundschule am Standort Schimmelstraße 13-15, 06108 
Halle (Saale) erforderlich und unverzichtbar. 
 
Die Schuleröffnung muss entlang der Hochrechnungen spätestens zum Schuljahr 2022/23 
erfolgen, da von einem Anstieg der Schülerzahlen im Planungszeitraum auszugehen ist, den 
die Schulen mit den bestehenden Räumlichkeiten nicht kompensieren können. Allerdings 
kann durch befristete Schulbezirksveränderungen (2.2) dieser Bedarf durchaus ein Schuljahr 
länger kompensiert werden. 
 
Eine Prüfung der Entlastungseffekte einer neuen Grundschule in der Innenstadt wurde 
bereits zum 28.03.2018 durch die Schulentwicklungsplanung vorgenommen. Im Rahmen 
dieser Prüfung wurde eine umfangreiche Schulbezirksveränderung der Grundschulen 
ĂAlbrecht D¿rerñ, ĂAugust Hermann Franckeñ, Glaucha, ĂGotthold Ephraim Lessingñ, ĂKarl 
Friedrich Friesenñ und Neumarkt modelliert und die Verªnderung der Sch¿lerstrºme entlang 
der Hochrechnungen mit Stand 15.03.2018 betrachtet.  
 
Folgende Veränderungen wurden im Testverfahren vorgenommen: 
 
Vom Schulbezirk der Grundschule ĂAlbrecht D¿rerñ wurden folgende StraÇen zum 
Schulbezirk der Grundschule ĂGotthold Ephraim Lessingñ geschoben: 

- Heinrich-Heine-Straße  
- Steffensstraße 
- Willy-Lohmann-Straße 

 
Vom Schulbezirk der Grundschule ĂAlbrecht D¿rerñ wurde folgende StraÇenseite zum 
Schulbezirk der Grundschule Neumarkt geschoben: 

- Ludwig-Wucherer-Straße 28-43 
 
Vom Schulbezirk der Grundschule ĂGotthold Ephraim Lessingñ wurden folgende StraÇen 
zum Schulbezirk der Grundschule Neumarkt geschoben: 

- Martha-Brautzsch-Straße 
- Puschkinstraße  
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Die Straßen, die dem Schulbezirk der neuen Grundschule Schimmelstraße zugeschoben 
wurden, werden in der nachstehenden Tabelle unter Angabe des ursprünglichen 
Schulbezirks ausgewiesen. 
 
Tabelle 7:  Getestetes Straßenverzeichnis für die Schulbezirksmodellierung zur neuen 

Grundschule in der Innenstadt 
 
aus dem SB der 
GS ĂA. H. Franckeñ 

aus dem SB der 
GS Glaucha 

aus dem SB der 
GS ĂG. E. Lessingñ 

aus dem SB der 
GS ĂK. F. Friesenñ 

aus dem SB der 
GS Neumarkt 

Brüderstraße An der 
Marienkirche 

Adam-Kuckhoff- 
Straße  
15-20, 32-34 

Adam-Kuckhoff-
Straße 1-6, 11-13, 
36, 40 

August-Bebel-Straße 
1-12, 50a-70 

Große Steinstraße Bärgasse Emil-Abderhalden-
Straße 

Am Steintor 1-13 Bölbergasse 

Großer Sandberg Dachritzstraße Gütchenstraße Anhalter Straße Emil-Abderhalden 
Straße 3-9, 30-48 

Gustav-Anlauf-
straße 

Domplatz Ludwig-Wucherer-
Straße 1-5 

Augustastraße Große Schlossgasse 

Hansering Domstraße  Barfüßerstraße Große Ulrichstraße 
16-51 

Karzerplan Flutgasse  Charlottenstraße Harz 1, 50-52 

Kleine Steinstraße Graseweg  Dorotheenstraße Jägergasse 

Kleiner Sandberg Große 
Nikolaistraße 

 Franzosenweg Kaulenberg 

Kleinschmieden Große Ulrichstraße  Gottesackerstraße Kleine Schlossgasse 

Leipziger Straße  
3-26, 62-105 

Hackebornstraße  Große Steinstraße Kleine Ulrichstraße 
3-17, 24a-33 

Marktplatz Kanzleigasse  Große Ulrichstraße Mühlberg 

Neunhäuser Kleine Klausstraße  Johann-Andreas-
Segner-Straße 

Mühlgasse 

Rathausstraße Kleine Marktstraße  Joliot-Curie-Platz Neumarktstraße 

 Kleine Ulrichstraße  Kindlebengasse Scharrenstraße 

 Kühler Brunnen  Leipziger Straße Schlossberg 

 Oleariusstraße  
1-5, 11-13 

 Luckengasse Spiegelstraße 

 Salzstraße  Ludwig-Stur-Straße Universitätsplatz 

 Salzgrafenstraße  Luisenstraße Universitätsring 

 Talamtstraße  Magdeburger 
Straße 2-38 (g.) 

Unterberg 

   Marienstraße Weidenplan 

   Marthastraße  

   Martinstraße  

   Mittelstraße  

   Parkstraße  

   Röserstraße  

   Schimmelstraße  

   Schulstraße  

   Straße des Opfer 
des Faschismus 

 

   Töpferplan  

   Wilhelm-Külz-
Straße 

 

   Zinksgartenstraße  

 
Die Ergebnisse dieser ersten Prüfung verweisen darauf, dass unter den ausgewiesenen 
Modellbedingungen sowohl die Grundschule ĂAugust Herrmann Franckeñ als auch die 
Grundschule ĂKarl Friedrich Friesenñ insoweit entlasten werden kºnnen, dass an beiden 
Schulen ein Raumfaktor von mindestens 1,2 vorgehalten werden kann. Die Ergebnisse in 
Form von Hochrechnungen sind der Beschlussvorlage zur Feststellung des 
Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schuljahre 2019/20 bis 2023/24 als 
Anlage 3 beigefügt. 
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Die modellierte Schulbezirksveränderung lässt sich anhand der Abbildungen 3 (vor der 
Schulbezirksveränderung) und 4 (nach der Schulbezirksveränderung) veranschaulichen: 
 

 
Abbildung 3:  Kartenausschnitt der Modellrechnung zur neuen Grundschule in der 

Innenstadt (vorher) 
Anmerkungen:  1 = GS Neumarkt; 2 = GS ĂAlbrecht D¿rerñ, 3 = GS ĂG. E. Lessingñ, 4 = GS ĂK. F. Friesenñ, 5 = 

GS ĂA. H. Franckeñ, 6 = GS Glaucha.  
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